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Der Bundesrat und Fourier Marfurt

Dem „Luzerner Tagblatt" entnehmen wir folgende amüsante kleine Ge-

schichte:

Marfini, der bekannte L|uzerner Zauberkünstler, hat nicht nur das

grosse Publikum in den Städten unterhalten, sondern er ist auch hinausgegangen
zu der Truppe und erfreute während des Aktivdienstes unsere Wehrmänner
mit seinen verblüffenden Tricks und Spässen; auch heute noch erheitert er die
kranken Soldaten in den Militärsanatorien. Dafür dankte ihm neulich der Chef
des Eidgenössischen Militärdepartementes, Bundesrat Kobelt, in einer Wich

mung herzlich und fügte am Schluss seines Schreibens bei: „Wenn es Fourier
Marfurt gelingen würde, die für die Verstärkung der Landesverteidigung nötigen
Millionen hervorzuzaubern, würde er sofort zum Oberst befördert." Postwendend
antwortete ihm Marfini: „Weil der Zauberer nie verlegen sein darf, bin ich in der
angenehmen Lage, Ihren Wunsch zu erfüllen. Da die Währung von Ihnen wohl
versehentlich nicht erwähnt wurde, erlaube ich mir, Ihnen drei Banknoten im
Totalbetrag von 602 Millionen beizulegen. Sollte dieser Betrag zur Beförderung
zum Oberst nicht genügen, bin ich gerne bereit, Ihnen weitere Millionen zur Ver-

fügung zu stellen." Die Maldini-Millionen waren deutsche Mark aus der Infla-
tionszeit Bundesrat Kobelt gab sich geschlagen und gratulierte am letzten
Dienstag nach der vaterländischen Kundgebung im Kunsthaus unserem Luzerner
Zauberer herzlich. Dieser wartet nun natürlich auf seine Beförderung....

Aus dem Militäramtsblatt

Tragen der Uniform ausser Dienst

Das E. M.D. hat am 3. Oktober 1950 eine Verfügung erlassen über das

Tragen der Uniform ausser Dienst und die Abgabe von Ausweiskarten bei ausser-
dienstlichen militärischen Veranstaltungen. Für solche Veranstaltungen kann auf
Gesuch den Teilnehmern das Tragen der Uniform oder die Abgabe von Ausweis-
karten für Fahrten in Zivil zur Militärtaxe bewilligt werden. Die Veranstaltungen
müssen einem militärischen Zweck dienen. Darunter fallen:

a) militärische Kurse und Übungen;
b) militärische Prüfungen und Wettkämpfe;
c) Dienstrapporte und militärische Besichtigungen;
d) Versammlungen eidgenössischer und kantonaler militärischer Verbände;
e) militärische Erinnerungsfeiern, sofern mit einem offiziellen Teil verbunden.

Für Veranstaltungen rein kameradschaftlicher Art dürfen keine Bewilligungen er-
teilt werden.



280 „DER FOURIER' Dezember 1950

Für alle ausserdienstlichen Veranstaltungen, bei denen eine besondere Unfall-
gefahr besteht, schreibt die Verfügung bestimmte Versicherungen gegen Unfall
und eine Haftpflichtversicherung bei einer schweizerischen Gesellschaft vor. Sie

ordnet auch genau die Zuständigkeit zur Erteilung der Bewilligungen. Ein beson-

derer Abschnitt regelt das Verfahren, die Unterlagen die der Gesuchsteller
einzureichen hat, die Stellen, denen von Bewilligungen Kenntnis zu geben ist usw.

Ein Abschnitt der Verfügung regelt auch das Tragen von Uniformen, sowie
die Verwendung von Abzeichen und Feldzeichen des Heeres bei nichtmilitärischen
Veranstaltungen, wie etwa Filmaufnahmen, Theateraufführungen, Umzüge und
ähnliche Veranstaltungen. Hier erstreckt sich die Bewilligung nur auf die eigent-
liehe Veranstaltung, nicht aber auf die Fahrten von und zu derselben.

Die Verfügung ist am 1. November 1950 in Kraft getreten.

(Militäramtsblatt, Nr. 6 31. Oktober 1950, Seiten 178 ff.)

Truppenbelegung des Raumes Önsingen-Waldenburg

Das E. M. D. stellt fest, dass vor allem die Ortschaften Mümliswil und
Ramiswil, aber auch die Ortschaften im Raum Oensingen-Trimbach-Läufelfingen-
Waldenburg-Ramiswil mit Rücksicht auf das umliegende günstige Schiessgelände
im Passwanggebiet in den letzten Jahren mit übermässig vielen Truppeneinquar-
tierungen belegt worden sind. Nun wurde vom E.M.D. das Waffenplatzkommando
Liestal als vermittelnde Kontrollstelle bezeichnet. Unterkunftsgesuche für die

genannten Ortschaften sind an diese Kontrollstelle zu leiten.

(Militäramtsblatt, Nr. 6 31. Oktober 1950, Seite 187)

Lesenswerte Bücher und Schriften

General Guisan. Von Edouard Chapuisat. Alfred Scherz Verlag, Bern.
224 Seiten mit 4 Illustrationen. Preis: Leinen Fr. 10.80.

Es dürfte nicht leicht sein, eine Biographie über einen Mann zu schreiben,
der eine solche Popularität geniesst, wie General Guisan und dessen Wirkungskreis
noch nicht abgeschlossen ist. Es braucht dazu viel Takt und Einfühlungsgabe. Es
scheint uns indessen, dass Oberstlt. Chapuisat diese Aufgabe gut gelungen ist. Das
Buch schildert zuerst Herkunft, Jugend und erste militärische Ausbildung unseres
Generals, lässt nochmals die ereignisvolle Zeit seiner Wahl zum General vor
uns erstehen, befasst sich besonders einläsislich mit der Entwicklung des Reduit-
gedankens und dem denkwürdigen Rapport auf dem Rütli vom 25. Juli 1940.

Beim Lesen dieser lebendigen Biographie erinnern wir uns wieder an die zahl-
reichen Begebenheiten während unseres Aktivdienstes, die vielen kritischen Situa-
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